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Bild VI-1: Entwicklung des Sekundärbrennstoffeinsatzes in der deutschen Zementindustrie
 

Umweltkriterien für 
zementgebundene  
Baustoffe 

Zementgebundene Baustoffe spielen in In-
dustrienationen die wichtigste Rolle für die 
Erstellung zuverlässiger und dauerhafter 
Bauteile und -werke. Demgemäß hat eine 
umweltverträgliche Zementherstellung und 
-verwendung große Bedeutung. Die Ze-
mentindustrie war und ist sich ihrer Ver-
antwortung für die Umwelt bewusst und 
befasst sich bereits seit vielen Jahren mit 
der Umweltverträglichkeit zementgebun-
dener Baustoffe in allen Lebensphasen.  
Dies umfasst die Zementherstellung und  
-verarbeitung, die Nutzung von Mörtel und 
Beton sowie die Entsorgung.

Beim Klinkerbrennprozess handelt es sich 
um einen Stoffumwandlungsprozess, der 
sich durch das stark basisch reagierende 
Brenngut, die hohen Brennguttemperaturen 
von etwa 1 450 °C sowie den intensiven 
Kontakt zwischen den Feststoffen und dem 
Ofengas mit Gastemperaturen von bis 
2 000 °C auszeichnet. Drehrohrofenanlagen 
der Zementindustrie bieten damit hervor-
ragende Bedingungen für die zuverlässige 
und umweltverträgliche Verwertung vieler 
Reststoffe. Grundsätzlich kommen in der 
deutschen Zementindustrie nur solche 
Reststoffe zum Einsatz, die die Emissi-
onen, die Gleichmäßigkeit und die bautech-
nischen Eigenschaften des Zements sowie 
dessen Umweltverträglichkeit nicht beein-
trächtigen.

Umfangreiche Untersuchungen des For-
schungsinstituts belegen, dass der heu-
te übliche Einsatz von Sekundärstoffen 
in der deutschen Zementindustrie zu kei-
ner wesentlichen Änderung der Spuren-
elementgehalte im Produkt führt. Insge-
samt gesehen liegen die Spurenelement-
gehalte deutscher Zemente in der glei-
chen Größenordnung wie die Gehalte in 
natürlichen Gesteinen, Böden oder Tonen.  
Dies gilt unabhängig davon, ob bei der Ze-
mentherstellung Sekundärstoffe eingesetzt 
werden oder nicht.

Sekundärstoffeinsatz
Der Klinkerbrennprozess ist aufgrund sei-
ner prozessspezifischen Gegebenheiten 
sehr gut für die energetische und stoff-
liche Verwertung zahlreicher Sekundär-
stoffe geeignet. Im Jahr 2008 wurden  
rund 54 % des Brennstoffenergiever-
brauchs der deutschen Zementindus-
trie durch Sekundärbrennstoffe gedeckt.  
Die größte Bedeutung haben dabei auf-
bereitete Fraktionen aus Industrie- und  

Gewerbeabfällen, Altreifen, Altöl, Tier-
mehle und -fette sowie Altholz.

Bild VI-1 zeigt die Entwicklung des Se-
kundärbrennstoffeinsatzes in der deut-
schen Zementindustrie. Die energetische 
Verwertung leistet einen Beitrag zur CO2-
Minderung, ohne dass dabei produktions-
spezifische Reststoffe anfallen. Die hohen 
Temperaturen der Drehofenfeuerung ge-
währleisten, dass organische Substanzen 
praktisch vollständig zu Kohlendioxid und 
Wasser umgesetzt werden. Die Emissions-
konzentrationen organischer Verbindungen 
wie Dioxine, Furane usw. sind deshalb sehr 
gering. Dies gilt unabhängig von den ein-
gesetzten Brennstoffen.

Sekundärrohstoffe können je nach ihrer 
chemischen Zusammensetzung Rohmate-
rialkomponenten ersetzen bzw. eignen sich 
als Korrekturstoffe für die Rohmischung. 
Nach ihren Hauptbestandteilen kann man 
sie in Calcium-, Silicium-, Eisen-, Alu-
minium-, Schwefel- oder Fluorträger ein-
teilen. Für die Klinkerherstellung werden 
vor allem Flugaschen, Gießereialtsande, 
Kalkabfälle sowie Abfälle aus der Eisen- 
und Stahlindustrie eingesetzt. Bei der Ze-
mentmahlung werden insbesondere Hüt-
tensande sowie Gipse aus der Rauchgasent-
schwefelung verwertet.

Spurenelemente im Zement
Zement enthält wie alle aus natürlichen 
Rohstoffen stammenden Baustoffe geringe 
Mengen Spurenelemente. Für den Spuren-
elementgehalt im Zementklinker sind im 
Wesentlichen die Spurenelementgehalte in 
den zur Klinkerherstellung verwendeten 
Rohmaterialien maßgebend, die sich auf-
grund der geochemischen Zusammenset-
zung der Rohstoffvorkommen deutlich un-
terscheiden können.

Beim Klinkerbrennprozess bestimmen die 
physikalischen/chemischen Eigenschaften 

der Spurenelemente das Verdampfungs- 
und Kondensationsverhalten. Nichtflüch-
tige Elemente wie zum Beispiel Arsen, Be-
ryllium, Chrom, Kupfer, Nickel, Vanadium 
und Zink sowie schwerflüchtige Elemente 
wie zum Beispiel Blei und Cadmium wer-
den praktisch vollständig mit dem Klin-
ker aus dem Ofensystem ausgetragen. Das 
leichtflüchtige Element Thallium wird im 
Vorwärmer zurückgehalten, sodass sich ein 
sogenannter innerer Kreislauf aufbaut. Das 
hochflüchtige Element Quecksilber kann 
in den Abgasreinigungseinrichtungen bei 
Temperaturen unterhalb von etwa 120 °C 
auf Staubpartikeln kondensieren und mit 
diesen abgeschieden werden.

Werden natürliche Einsatzstoffe durch ge-
eignete sekundäre Brenn- und/oder Roh-
stoffe ersetzt, so ist deren Spurenelement-
gehalt ein wichtiges Beurteilungskriteri-
um. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, 
dass die Sekundärstoffe nur einen entspre-
chenden Anteil ebenfalls spurenelement-
haltiger, primärer Einsatzstoffe ersetzen. 
Bei dem heute üblichen Einsatz von Se-
kundärstoffen in der deutschen Zementin-
dustrie können sowohl geringfügige Erhö-
hungen als auch Verminderungen der Spu-
renelementgehalte in den Zementen auftre-
ten. Diese Veränderungen werden jedoch 
üblicherweise durch die natürlichen Kon-
zentrationsschwankungen in den primären 
Einsatzstoffen überdeckt.

Bereits 1995 untersuchte das Forschungs-
institut erstmalig rd. 100 Portlandzemente 
aus dem Überwachungszeitraum 1994 auf 
zehn Spurenelemente. 1999 und 2002 wur-
den sämtliche in Deutschland hergestellten 
und durch das Forschungsinstitut über-
wachten Zemente aus einer Prüfperiode der 
Jahre 1998 und 2001 hinsichtlich der im 
nationalen Luftreinhalterecht vorgese-
henen Elemente zuzüglich Beryllium und 
Zink analysiert. Um diese Datenbasis wei-
ter zu vertiefen und zu aktualisieren, wur-
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den im Berichtszeitraum erneut alle Ze-
mente einer Prüfperiode des Jahres 2005 
untersucht. Im Bild VI-2 sind die Mittel-
werte der Spurenelementgehalte der unter-
suchten Normzemente für die vier Herstel-
lungszeiträume aufgetragen. Aus dem Bild 
geht hervor, dass sich die Spurenelement-
gehalte nicht wesentlich verändert haben, 
obwohl sich der Sekundärbrennstoffeinsatz 
von 1994 bis 2005 mehr als verfünffacht 
hat (vgl. Bild VI-1).

Spurenelementfreisetzung
Zementgebundene Baustoffe enthalten, ge-
nau wie alle aus natürlichen Rohstoffquel-
len stammenden Baumaterialien, in gerin-
gen Konzentrationen Spurenelemente, die 
über den Zement, die Gesteinskörnungen 
und gegebenenfalls Betonzusatzstoffe ein-
getragen werden. Der Spurenelementgehalt 
des Zugabewassers und der von Betonzu-
satzmitteln ist erfahrungsgemäß nur gering 
und kann bei der Gesamtbetrachtung ver-
nachlässigt werden. Für die Beurteilung 
der Umweltverträglichkeit eines Baustof-
fes ist jedoch nicht der Gehalt möglicher-
weise bedenklicher Substanzen entschei-
dend, sondern nur der Anteil, der während 
der Herstellung, Nutzung und gegebenen-
falls beim Abbruch oder der Wiederver-
wendung auf die Umweltmedien Wasser, 
Boden oder Luft übergehen kann.

Zement zeigt unmittelbar nach dem ersten 
Kontakt mit dem Zugabewasser eine Serie 
komplexer chemischer Reaktionen, bei de-
nen zum Beispiel Calciumsulfat und ein 
geringer Anteil des Tricalciumaluminats 
(C3A) in Lösung gehen und erste Reakti-
onsprodukte, wie Calciumhydroxid und 
Trisulfat (Ettringit), entstehen. Dabei stellt 
sich in der Zementleimsuspension nach we-
nigen Minuten ein pH-Wert von 12,7 bis 
12,9 ein. Infolge dieser hohen Alkalität 
werden zahlreiche Metallionen, wie zum 
Beispiel die von Cadmium, Quecksilber, 
Mangan, Cobalt und Nickel, die eventuell 
beim Kontakt des Zements mit dem Zuga-
bewasser in Lösung gehen, unmittelbar 
wieder als unlösliche Hydroxide ausgefällt. 
Spurenelemente wie zum Beispiel Arsen 
oder Molybän, die Oxo-Anionen bilden, 
fallen als unlösliche Calciumverbindungen 
aus. Andere Spurenelemente werden im 
weiteren Hydratationsverlauf an den gebil-
deten Zementphasen sorbiert oder in deren 
Kristallgitter eingebaut.

Das Auslaugverhalten umweltrelevanter 
Bestandteile aus Festbeton ist sehr gut un-
tersucht und es liegen zahlreiche wissen-
schaftlich abgesicherte Ergebnisse vor. Ins-
gesamt haben alle Untersuchungen gezeigt, 
dass nicht die nachweisbare Menge eines 

Spurenelements in einem zementgebunde-
nen Baustoff entscheidend für eine Freiset-
zung ist, sondern nur der geringe Anteil, 
der im Porenwasser des Zementsteins ge-
löst vorliegt.

Neben den chemischen Wechselwirkungen 
der Spurenelemente mit den Hydratations-
produkten kommt hinzu, dass sich bei der 
Erhärtung zementgebundener Baustoffe ein 
festes, weitgehend wasserdichtes Gefüge 
ausbildet. So kann die Diffusionsgeschwin-
digkeit einer Substanz in sachgerecht her-
gestellten Betonen um einen Faktor bis zu 
5 000 gegenüber der freien Diffusion in 
Wasser gemindert werden. Eine Auslau-
gung im Porenwasser gelöster Substanzen 
aus Festmörteln oder -betonen ist deshalb 
nur durch Diffusionsprozesse in flüssig-
keitsgefüllten Poren möglich. Die Diffusi-
onsgeschwindigkeit ist aufgrund der nied-
rigen Konzentrationen der Bestandteile im 
Porenwasser nur sehr gering und die frei-
gesetzten Mengen nehmen rasch ab. Ins-
gesamt kann festgestellt werden, dass ze-
mentgebundene Baustoffe unter üblichen 
Anwendungsbedingungen keine negativen 
Auswirkungen auf die Umwelt haben.

Im Berichtszeitraum wurde das bereits vor 
mehreren Jahren von einem europäischen 
Konsortium begonnene Forschungsvorha-
ben „Environmental Criteria for Cement 
Based Products (ECRICEM)“ abgeschlos-
sen. Forschungspartner waren:

das Energy Research Centre for the  
Netherlands (ECN),
die Holcim Group Support Ltd,
Holcim Belgium,
NORCEM, HEIDELBERGCEMENT 	

	 Group,
und der Verein Deutscher Zementwer-
ke (VDZ).

Schwerpunkt der Forschungsarbeiten war 
zunächst die Ermittlung des Freisetzungs-

verhaltens zementgebundener Baustof-
fe, die mit weltweit bezogenen Zementen 
(Portlandzement und Zemente mit meh-
reren Hauptbestandteilen) mit möglichst 
hohen Spurenelementgehalten hergestellt 
wurden. Die Ergebnisse der Untersu-
chungen haben das günstige Umweltver-
halten zementgebundener Baustoffe be-
stätigt. Sie haben auch gezeigt, dass alle 
untersuchten Zemente – unabhängig von 
der Zementart – generell eine gleichartige 
Freisetzungscharakteristik aufweisen. So 
liegt die Bandbreite der Auslaugergeb-
nisse des Trogtests für viele Elemente nur 
um einen Faktor 2,5 oberhalb oder unter-
halb des Mittelwertes.

In Tafel VI-1 sind die Mittelwerte der aus-
gelaugten Spurenelementmengen, bezogen 
auf den jeweiligen Gesamtgehalt in den un-
tersuchten Mörteln, die mit zwanzig ver-
schiedenen Zementen mit mehreren Haupt-
bestandteilen hergestellt wurden, zusam-
mengefasst. Dabei wurden die folgenden 
drei Auslaugverfahren eingesetzt:

der niederländische Verfügbarkeitstest 
(NEN 7341) an gemahlenen Proben mit 
einer Korngröße < 125 µm bei pH-Wer-
ten von 4 und 7 und Auslaugzeiten von 
drei Stunden je pH-Wert  als Aufschluss-
verfahren
ein Batchverfahren an zerkleinerten Pro-
ben mit einer Korngröße < 2 mm bei 
einem pH-Wert von 8 und einer Aus-
laugzeit von 48 Stunden
ein Trogverfahren (in Anlehnung an den 
niederländischen Diffusionstest NEN 
7345) an Mörtelprismen (16 x 4 x 4 cm³) 
ohne künstliche pH-Werteinstellung 
über eine Gesamtauslaugzeit von 64 Ta-
gen als Basis für die Berechnung der in 
100 Jahren ausgelaugten Stoffmengen

Aus Tafel VI-1 geht hervor, dass sich die 
freigesetzten Spurenelementmengen für 
die drei Verfahren um Größenordnungen 
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Bild VI-3: Schematische Darstellung des Expertensystems LeachXS

voneinander unterscheiden. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass die ausgelaugten Ele-
mentmengen beim Trogversuch auf einen 
Zeitraum von 100 Jahren bezogen sind.  
Diese Ergebnisse zeigen einerseits, dass die 
Abgabe von Spurenelementen aus zement-
gebundenen Baustoffen unter üblichen An-
wendungsbedingungen keine Umweltrele-
vanz hat. Andererseits wird deutlich, dass 
Prüfverfahren, bei denen das gezielt herge-

stellte, weitgehend dichte Mörtel- bzw. Be-
tongefüge während der Untersuchung wie-
der zerstört wird, für eine praxisgerechte 
Beurteilung zementgebundener Materi-
alien nicht geeignet sind.

Nach Abschluss der experimentellen Ar-
beiten im Jahr 2004 wurde intensiv an der 
Modellierung chemischer Reaktionen in 
zementgebundenen Baustoffen gearbeitet. 

Dabei wurde für die Modellrechnungen 
das Expertensystem LeachXS eingesetzt 
(Bild VI-3). Das Verständnis der „kon-
trollierenden“ Faktoren, die die Löslichkeit 
eines Spurenelements im Porenwasser und 
damit auch die diffusionskontrollierte Frei-
setzung bestimmen, ist für die Bewertung 
des Langzeitauslaugverhaltens zementge- 
bundener Baustoffe unerlässlich. So kann 
ein bestimmtes Spurenelement nicht für 
sich alleine betrachtet werden, sondern nur 
in Wechselwirkung mit den anderen Kom-
ponenten im Porenwasser und mit den Ze-
menthydratphasen. Eine Berücksichtigung 
dieser Wechselwirkungen, zum Beispiel 
die Bildung schwerlöslicher Verbindungen 
wie Bleichromat, die die Freisetzung der 
entsprechenden Elemente entscheidend be-
einflussen können, ist nur durch Modell-
rechnungen möglich.

Auch Effekte wie die Carbonatisierung, die 
Ausbildung von Carbonatschutzschichten 
usw. auf die Freisetzung von Spurenele-
menten aus Betonen in Kontakt mit Ober-
flächenwasser, Grundwasser oder Boden 
lassen sich durch Laborexperimente nur 
schwerlich simulieren. In diesem Fall kön-
nen mechanistische Modellrechnungen an-
gewendet werden, die zumindest eine Ab-
schätzung der Auswirkungen dieser Effekte 
auf die Spurenelementauslaugung ermögli-
chen. Anhand experimenteller Ergebnisse, 
zum Beispiel von Langzeitauslaugversu-
chen in einem Standtest (Bild VI-4), und 
entsprechender Modellrechnungen lässt 
sich dann der sogenannte „Quellterm“ für 
die Auslaugung ermitteln.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass 
die Ergebnisse des ECRICEM-Projektes 
eine solide, wissenschaftlich abgesicher-
te Basis für die anstehenden europäischen 
Normungsarbeiten zur Verankerung der 
wesentlichen Anforderungen Nr. 3 „Hy-
giene, Gesundheit und Umwelt“ in den har-
monisierten europäischen Produktnormen 
bieten (siehe Abschnitt Europäische Bau-
produktenrichtlinie).

REACH 

Seit dem 1. Juni 2007 ist die neue europä-
ische Verordnung 1907/2006 zur Registrie-
rung, Bewertung, Zulassung und Beschrän-
kung chemischer Stoffe, kurz REACH-Ver-
ordnung (Registration, Evaluation, Autho-
risation and Restriction of CHemicals), in 
Kraft (Zeitplan: Bild VI-5). Die zugehö-
rigen Anhänge IV und V „Ausnahmen von 
der Registrierungspflicht“ wurden erst im 
Oktober 2008 verabschiedet. Seitdem ist 
offiziell, dass Zementklinker von der Re-
gistrierungspflicht unter REACH ausge-

Tafel VI-1: Mittelwerte der ausgelaugten Spurenelementmengen, bezogen auf den jeweiligen 
Gesamtgehalt, für drei verschiedene Auslaugverfahren

Element

Ausgelaugte Spurenelementmenge in % des Gesamtgehalts

Verfügbarkeitstest
Korngröße < 125 µm
pH-Wert = 4 und 7

Batchverfahren
Korngröße < 2 mm

pH-Wert = 8

Trogverfahren *)

Mörtelprismen
16 x 4 x 4 cm³

Arsen (As) 2,0 0,60 0,01

Barium (Ba) 14 4,2 0,10

Cadmium (Cd) 8,7 0,94 0,16

Cobalt (Co) 90 2,0 0,02

Chrom (Cr) 5,1 2,5 0,04

Kupfer (Cu) 8,1 0,03 0,02

Quecksilber (Hg) 10 4,8 < 0,02

Mangan (Mn) 10 0,74 0,0003

Molybdän (Mo) 70 3,2 0,05

Nickel (Ni) 20 2,1 0,02

Blei (Pb) 2,9 0,60 0,01

Antimon (Sb) 8,6 1,3 0,04

Vanadium (V) 1,0 0,43 0,006

Zink (Zn) 15 0,05 0,02

Zinn (Sn) 2,9 1,1 0,15
*) auf 100 Jahre Standzeit hochgerechnet
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nommen sind. Dies gilt nicht nur für Port-
landzementklinker, sondern auch für Cal-
ciumaluminat- und Calciumsulfoaluminat-
klinker. Gleichfalls ausgenommen sind 
Naturstoffe wie Kalksteine und Puzzolane, 
sofern diese nicht chemisch modifiziert 
wurden. Alle anderen hergestellten und im-
portierten Stoffe müssen innerhalb der 
nächsten Jahre registriert werden. Verlän-
gerte Registrierungsfristen können aber nur 
dann in Anspruch genommen werden, 
wenn der Stoff vorregistriert wurde. Hier-
zu bestand die Möglichkeit zwischen dem 
1.6.2008 und dem 1.12.2008. Von den für 
die Zementherstellung üblicherweise ein-
gesetzten Stoffen wurden u. a. Steinkoh-
lenflugaschen, Hüttensande, Calciumsul-
fate und Chromatreduzierer vorregistriert. 
Auch Zementhersteller können in der Rol-
le des Registranten sein, wenn sie solche 
Stoffe selber herstellen oder importieren. 

Die im Zementwerk anfallenden Bypass- 
und Ofenstäube fallen unter die REACH-
Verordnung, wenn sie als Produkt und nicht 
als Abfall deklariert werden. Aufgrund der 
sehr variablen Zusammensetzung mit ho-
hen Anteilen an Alkalisalzen und Freikalk 
können möglicherweise nicht alle Stäube 
als Klinkerstaub eingestuft werden. Eine 
eigene Registrierung ist dann erforderlich, 
um die Stäube auch weiterhin als Produkt 
oder in Produkten vermarkten zu können. 
Deshalb wurden diese Stäube als Ka-
minstaub, Portlandzement unter der EC-
Nummer 270-659-9 vorregistriert. Der 
VDZ fungiert für viele Zementwerke als 
„Third Party Representative“ während der 
pre-SIEF-Phase (Substance Information 
Exchange Forum). Gemeinsam mit ande-
ren Registranten wird geklärt, welche Stäu-
be anfallen und unter welchen Vorausset-
zungen diese gemeinsam registriert wer-
den können. 

Die REACH-Verordnung fordert, für jeden 
Stoff, also auch für Portlandzementklinker, 
eine gefahrstoffrechtliche Einstufung bis 
Ende 2010 an die neue europäische Che-
mikalienagentur (ECHA) zu melden.

Das komplexe Thema REACH-Verord-
nung und die sich daraus für die Zement-
hersteller ergebenden vielfältigen Erforder-
nisse wurden während der letzten drei Jah-
re von der REACH-Arbeitsgruppe inner-
halb des VDZ – eingebunden in die Arbeit 
der Working Group 4 des CEMBUREAU – 
begleitet.

Europäische  
Bauproduktenrichtlinie 

Die europäische Bauproduktenrichtlinie 
(Construction Products Directive, CPD) 
fordert, dass nur solche Bauprodukte auf 
dem europäischen Binnenmarkt gehan-
delt werden dürfen, die für die vorgese-
hene Verwendung geeignet sind. Neben 
den traditionell im Baurecht verankerten 
Anforderungen, wie zum Beispiel an die 
Standsicherheit, den Brandschutz und die 
Nutzungssicherheit, nimmt sie gezielt Be-
zug auf den Schutz von Hygiene, Gesund-
heit und Umwelt (Wesentliche Anforde-
rung Nr. 3). Zurzeit wird die Bauproduk-
tenrichtlinie überarbeitet und soll zukünf-

tig in eine rechtsverbindliche Verordnung 
(Construction Products Regulation, CPR) 
überführt werden.

Während die CPD hinsichtlich der „We-
sentlichen Anforderung Nr. 3“ ausschließ-
lich die Gebrauchsphase eines Bauwerks 
umfasst, sieht der Entwurf der CPR eine 
Betrachtung des gesamten Lebenszyklus 
eines Bauwerks, d. h. von der Erstellung 
über die Gebrauchsphase bis hin zum 
Rückbau, vor. Außerdem beinhaltet der 
Entwurf der CPR die neue „Wesentliche 
Anforderung Nr. 7: Nachhaltige Nutzung 
natürlicher Ressourcen“. Diese neue An-
forderung soll die Recyclingfähigkeit und 
Dauerhaftigkeit von Bauwerken sowie den 

Bild VI-4: Auslaugung eines Betonprüfkörpers (Abmessung 10 x 10 x 10 cm³) im Langzeit-
standtest

Bild VI-5: Inkrafttreten und Umsetzungsfristen für die REACH-Verordnung

01.06.2007: Inkrafttreten der Verordnung

ab 01.06.2008: Geltung der Bestimmungen über Registrierung, Bewertung, Einstufung und
Kennzeichnung, gemeinsame Datennutzung, nachgeschaltete Anwender u. a.

01.01.2009: Veröffentlichung der vorregistrierten Stoffe

bis 01.12.2008:
Vorregistrierung

bis 01.12.2010:
Registrierung von
Stoffen > 1 000 t/a

bis 01.06.2013: Registrierung von Stoffen > 100 t/a

bis 01.06.2018: Registrierung von Stoffen > 1 t/a

REACH-Zeitplan

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2018

01.06.2007 bis 01.06.2008: Komitologieverfahren für Ausnahmeregelungen
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Bild VI-6: Generelle Vorgehensweise für die Zuordnung von Bauprodukten zur WT- bzw. 
WFT/FT-Prozedur

Einsatz umweltverträglicher sekundärer 
Materialien bei der Errichtung von Bau-
werken gewährleisten.

Mandat M/366 und CEN/TC 351
Zur Umsetzung der „Wesentlichen Anfor-
derung Nr. 3“ hat die Europäische Kommis- 
sion Anfang des Jahres 2005 das Man-
dat M/366 „Entwicklung horizontaler ge-
normter Bewertungsmethoden für harmo-
nisierte Konzepte zu gefährlichen Stof-
fen gemäß der Bauproduktenrichtlinie  –  
Emissionen in Raumluft, Boden, Ober-
flächenwasser und Grundwasser“ erteilt. 
Dieses Mandat beruht auf der bestehen-
den CPD, d. h. es wird nur die Gebrauchs-
phase eines Produktes betrachtet. Welche 
Auswirkungen die kommende CPR auf die 
nachfolgend beschriebenen Aktivitäten des 
CEN/TC 351 hat, ist zurzeit noch nicht ab-
zusehen.

Das Mandat sieht die Erarbeitung horizon-
taler Prüf- und Bewertungsverfahren durch 
das Europäische Komitee für Normung 
(CEN) vor, während die konkreten Anfor-
derungen an die Bauprodukte weiterhin na-
tional von den einzelnen Mitgliedsstaaten 
festgelegt werden.

In dem Mandat ist eine mehrstufige Nach-
weisprozedur verankert, die sicherstellen 
soll, dass nur dort Prüfungen gefordert wer-
den, wo dies für das jeweilige Bauprodukt 
tatsächlich notwendig ist. Im Einzelnen 
sind die folgenden Nachweisprozeduren 
vorgesehen:

Nachweis ohne Prüfung (Without Test-
ing), die sogenannte „WT-Prozedur“
Nachweis ohne regelmäßige Prüfung 
(Without Further Testing), die soge-
nannte „WFT-Prozedur“
Nachweis durch regelmäßige Prüfung  
(Further Testing), die sogenannte „FT-
Prozedur“

Wie diese Nachweismöglichkeiten später 
umgesetzt werden, ist zurzeit noch nicht 
klar, da die Vorstellungen der EU-Kommis-
sion und des zuständigen CEN/TC 351 
(siehe folgenden Abschnitt) hierzu nicht 
übereinstimmen. Gemäß der EU-Kommis-
sion soll die Entscheidung über die Zuord-
nung von Bauprodukten z. B. zur WT-Pro-
zedur in Absprache mit den Mitgliedsstaa-
ten, vertreten durch den „Ständigen Aus-
schuss für das Bauwesen (SCC)“, erfolgen. 
Dies würde bedeuten, dass für die WT-Pro-
zedur europäisch jeweils die schärfsten An-
forderungen einzuhalten sind, was dazu 
führen könnte, dass die WT-Prozedur nur 
für sehr wenige Bauprodukte in Frage 
kommt. Zurzeit finden intensive Gespräche 
zwischen der Kommission und CEN-Ver-
tretern statt, um eine praktikable Vorge-
hensweise zu erreichen.

Normungsarbeiten im CEN/TC 351
Im Jahr 2006 wurde das Technische Komi-
tee CEN/TC 351 „Bewertung der Freiset-
zung gefährlicher Stoffe aus Baupro-
dukten“ gegründet, um die gemäß dem 
Mandat M/366 notwendigen Prüf- und Be-
wertungsverfahren auszuarbeiten. Entspre-

chend den unterschiedlichen vorgesehenen 
Nutzungsbedingungen der Bauprodukte 
wurden unterhalb der TCs die beiden fol-
genden Arbeitsgruppen eingerichtet:

Arbeitsgruppe 1: Freisetzung in Boden 
und Grund-/Oberflächenwasser
Arbeitsgruppe 2: Emissionen aus Bau-
produkten in die Innenraumluft

Zur Vorbereitung der eigentlichen Nor-
mungsarbeiten wurde zunächst mit der 
Ausarbeitung von sechs Technischen Re-
porten (CEN/TR) zu den Themen Handels-
barrieren, horizontale Prüfmethoden und 
deren Gebrauch, WT, WFT/FT-Prozedur, 
Probenahme, Gehalt sowie Radioaktivität 
begonnen. Im Berichtszeitraum wurden die 
Reporte „Handelsbarrieren“ und „WT, 
WFT/FT-Prozedur“ fertiggestellt und als 
prCEN/TR 15855:2008 (E) bzw. prCEN/
TR 15858:2008 (E) veröffentlicht.

Der Technische Report „WT-, WFT/FT-
Prozedur“, der unter maßgeblicher Mitar-
beit des Forschungsinstituts entstand, sieht 
die in Bild VI-6 gezeigte generelle Vorge-
hensweise für die Zuordnung von Baupro-
dukten zur WT- bzw. WFT/FT-Prozedur 
vor. Dabei gilt diese Vorgehensweise so-
wohl für die Freisetzung geregelter gefähr-
licher Stoffe in Boden, Oberflächen- und 
Grundwasser als auch für die Emissionen 
geregelter gefährlicher Stoffe aus Baupro-
dukten in die Innenraumluft.

Voraussetzung für eine Zuordnung zur WT-
Prozedur ist, dass bestehende Langzeit- 
erfahrungen oder Prüfergebnisse gezeigt 
haben, dass das Produkt keine signifikanten 
Mengen geregelter gefährlicher Stoffe ent-
hält oder nur in unbedeutenden Mengen 
freisetzt, die unterhalb der Grenzwerte al-
ler Mitgliedsstaaten der EU liegen. Außer-
dem sollen vorliegende Kenntnisse über 
die Bestandteile, Rohmaterialien, den Pro-
duktionsprozess usw. der entsprechenden 
Produkte in die Beurteilung einbezogen 
werden.

Die WFT-Prozedur ohne regelmäßige Prü-
fung ist für spezifische Produkte oder für 
Produktgruppen auf der Basis einer Erst-
bewertung vorgesehen. Bei dieser werden 
zunächst die Bestandteile, Rohmaterialien 
und das Freisetzungsverhalten der Pro-
dukte hinsichtlich einer signifikanten Frei-
setzung geregelter Stoffe beurteilt. Ist eine 
Freisetzung möglich, muss durch eine Erst-
prüfung mit harmonisierten europäischen 
Prüfmethoden nachgewiesen werden, dass 
die freigesetzten Mengen geregelter ge-
fährlicher Stoffe unterhalb der Grenzwerte 
aller Mitgliedsstaaten der EU liegen. 

1.    Definition der (des) Bauprodukte(s) entsprechend einer oder mehrerer hENs 

2.    Definition des vorgesehenen Gebrauchs (Kontakt mit Boden, Grundwasser, Oberflächenwasser oder Innenraumluft) 	
	 und Auswahl der relevanten Freisetzungsszenarien anhand der zugehörigen hEN

3.    Auflistung der mandatierten, regulierten gefährlichen Substanzen (RDSs) in Bezug auf die relevanten Freisetzungs-	
	 szenarien und die Mitgliedsstaaten, in die das Bauprodukt geliefert wird (Die EU- Kommission wird die RDSs man-	
	 datieren und sie werden durch CEN in den relevanten hENs aufgelistet.) 

4.    Identifizierung und Ausarbeitung der mandatierten RDSs und Zusammenstellung von RDS-Klassen in der zugehö-	
	 rigen hEN

Konformitätsbewertung in Fällen, in denen die Klassifizierung basiert auf den Gebrauch der

WT-Prozedur
Schritt 1: Erstbewertung
Schritt 2: Erstellung eines Dossiers und Bewertung

WFT/FT-Prozedur
Schritt 1: Erstbewertung
Schritt 2: Erstprüfung

Konformitätsnachweis

Schritt 3:	 Werkseigene Produktionskontrolle zum Nach-
                	 weis der Konformität mit den Bedingungen für     	
	 die WT-Prozedur

Schritt 3:	 Werkseigene Produktionskontrolle, einschließ-	
	 lich weiterer Prüfungen, falls erforderlich
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Ist eine Zuordnung zur WT- oder WFT-Pro-
zedur nicht möglich, ist vorgesehen, dass 
spezifische Produkte entsprechend den in 
ihren technischen Spezifikationen festge-
legten Bewertungskriterien regelmäßig ge-
prüft werden (Routineprüfungen). Falls die 
Ergebnisse der regelmäßigen Prüfungen 
zeigen, dass das spezifische Produkt die 
Bewertungskriterien für eine WFT-Proze-
dur erfüllt, ist vorgesehen, dass der Her-
steller eine Neuzuordnung zur WFT-Pro-
zedur initiieren kann.

Hinsichtlich der notwendigen harmonisier-
ten europäischen Prüfverfahren ist für den 
Bereich Boden und Grund-/Oberflächen-
wasser – der Bereich Innenraumluft hat für 
rein anorganische, zementgebundene Bau-
stoffe nur eine untergeordnete Bedeutung –  
die Ausarbeitung eines Tankauslaugver-
fahrens (Monolithische Materialien) und 
eines Säulenverfahrens (Granulierte Mate-
rialien) vorgesehen. Erste Entwürfe dieser 
Prüfverfahren, basierend auf bestehenden 
Verfahren aus den Niederlanden und 
Deutschland, liegen bereits vor. Nach ent-
sprechender Überarbeitung der Entwürfe 
ist beabsichtigt, Ende dieses Jahres mit den 
notwendigen Validierungsversuchen zu be-
ginnen, um die Arbeiten an den Prüfver-
fahren möglichst im Jahr 2010 abschließen 
zu können.

Auswirkungen auf Zement und 
zementgebundene Bauprodukte
Die Normungsarbeiten im CEN/TC 351 
hinsichtlich der Prüfverfahren schreiten zü-
gig voran, die Umsetzung des gesamten 
Konzeptes wie z. B. die WT-, WFT/FT-Pro-
zedur wird jedoch noch einige Jahre in An-
spruch nehmen. Das Forschungsinstitut ist 
in den maßgeblichen Gremien vertreten 
und bringt die günstigen Erfahrungen zu 
Zement und Beton, die sich seit Jahr-
zehnten für Bauteile in Kontakt mit Boden, 
Oberflächen- und Grundwasser sowie 
Trinkwasser bewährt haben, in die Nor-
mungsarbeiten ein. Die vorliegenden wis-
senschaftlich abgesicherten Untersu-
chungsergebnisse bilden aus Sicht der Ze-
mentindustrie die Basis dafür, dass Ze-
mente nach EN 197-1 weiterhin ohne 
Prüfung zur Herstellung von Bauprodukten 
oder Bauteilen in Kontakt mit Boden, 
Oberflächen- und Grundwasser eingesetzt 
werden können (WT-Prozedur).

DIBT-Merkblatt „Bewer-
tung der Auswirkungen 
von Bauprodukten auf 
Boden und Grundwasser“ 

Genormte oder bauaufsichtlich zugelas-
sene Bauprodukte erfüllen alle Anforde-
rungen des Umweltschutzes. Für neue, un-
bekannte Bauprodukte, die einer bauauf-
sichtlichen Zulassung bedürfen, müssen 
hingegen bei den entsprechenden Zulas-
sungsprüfungen zum Teil auch mögliche 
Boden- und Grundwassergefährdungen be-
rücksichtigt werden. In Deutschland fas-
sen die Grundsätze zur „Bewertung der 
Auswirkungen von Bauprodukten auf Bo-
den und Grundwasser“ des Deutschen In-
stituts für Bautechnik (DIBt) dazu die wis-
senschaftlichen, technischen und recht-
lichen Grundlagen zusammen. Dieses all-
gemeine Konzept, das für alle Bauprodukte 
in Kontakt mit Boden und Grundwasser 
gilt, wurde erstmalig in der Fassung No-
vember 2000 veröffentlicht. Um die stoff-
spezifischen Eigenschaften der verschie-
denen Bauprodukte sachgerecht zu berück-
sichtigen, werden die allgemeinen Bewer-
tungsgrundsätze in einem Teil II für 
unterschiedliche Bauprodukte durch ent-
sprechende DIBt-Projektgruppen konkre-
tisiert.

Für Beton und Betonausgangsstoffe wur-
de von der entsprechenden Projektgruppe 
ein Bewertungsmodell entwickelt, mit dem 
die Ergebnisse von Laboruntersuchungen 
(DAfStb-Richtlinie: Bestimmung der Frei-
setzung anorganischer Stoffe durch Aus-
laugung aus zementgebundenen Baustof-

fen) auf Grundwasserbelastungen in der 
unmittelbaren Umgebung eines Bauwerks 
übertragen werden können. Das Bewer-
tungskonzept beruht auf der Kombination 
eines Diffusionsmodells für die Auslau-
gung aus dem Baustoff und eines geolo-
gischen Strömungs- und Transportmodells 
für die Stoffausbreitung im Boden bzw. 
Grundwasser. Durch diese Kombination 
kann der zeitliche und örtliche Verlauf der 
Stoffkonzentrationen im Grundwasser be-
rechnet werden. Bild VI-7 zeigt beispiel-
haft den Verlauf der berechneten Chrom-
konzentration für verschiedene Abstände 
zum Betonbauwerk. Die anhand des Be-
wertungsmodells für definierte Randbedin-
gungen prognostizierten Stoffkonzentrati-
onen im Grundwasser müssen die entspre-
chenden Grenzwerte (Geringfügigkeits-
schwellenwerte, GFS-Werte) einhalten. 
Untersuchungen des Forschungsinstituts 
an Betonen, für deren Herstellung gezielt 
Zemente aus deutschen Werken mit mög-
lichst hohen Spurenelementgehalten ein-
gesetzt wurden, hatten gezeigt, dass diese 
Anforderungen erfüllt werden. Allerdings 
war der Abstand zu den GFS-Werten, zum 
Beispiel für das Element Chrom bei hohen 
Chromgehalten im Zement, nur gering.

Die in der Ausgabe 2000 des DIBt-Merk-
blattes enthaltenen GFS-Werte wurden 
im Jahr 2004 von einem Unterausschuss 
der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser  
(LAWA) überarbeitet, das heißt zum Teil 
drastisch abgesenkt. Außerdem wurden 
neue Werte für weitere Parameter, wie zum 
Beispiel Barium, Bor, Thallium und Vana-
dium, abgeleitet. Die neuen GFS-Werte, die 
durch die Umweltministerkonferenz zur 
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tonbauwerk (Quelle: DIBt Grundsätze, Teil II, Mai 2008)
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Veröffentlichung freigegeben wurden, hät-
ten dazu geführt, dass auch Betone, die mit 
handelsübliche Zementen hergestellt wer-
den, einige Parameter nicht einhalten. Die 
LAWA war jedoch nicht bereit, von die-
sen Werten – mit Ausnahme des Wertes für 
Vanadium, der auf Druck der betroffenen 
Bauindustrie bis zum 31.12.2008 ausge-
setzt war – abzugehen. Allerdings hat sie 
einer Anpassung der Randbedingungen des 
DIBt-Bewertungskonzepts zugestimmt. So 
wurde der Abstand zum Bauwerk, über 
den die Bewertung erfolgt, von ursprüng-
lich 0,30 m auf 2,0 m erhöht. Durch die-
se Anpassung wurden die Auswirkungen 
der verschärften Anforderungen etwas ab-
gemindert. Die Aussetzung des GFS-Wer-
tes für Vanadium wurde allerdings Ende 
2008 nicht verlängert, dies kann für einige 
Baustoffe zu erheblichen Einschränkungen 
führen. So ist damit zu rechnen, dass auch 
Betone, die mit handelsüblichen Zementen 
hergestellt werden, in einigen Fällen den 
Vanadiumwert nicht einhalten.

Das DIBt-Merkblatt sollte auch dazu die-
nen, einen gemeinsamen deutschen Stand-
punkt in die europäischen Diskussionen 
hinsichtlich der Umsetzung der wesent-
lichen Anforderung Nr. 3 „Hygiene, Ge-
sundheit und Umweltschutz“ der europä-
ischen Bauproduktenrichtlinie einzubrin-
gen. Dazu hatte das DIBt zugesagt, das 
Notifizierungsverfahren erst zu eröffnen, 
wenn eine mit der Industrie abgestimm-
te Fassung vorliegt. Anfang 2006 wurde 
dieses Verfahren kurzfristig und entgegen 
den Vereinbarungen durch das DIBt ein-

geleitet. Da die eingereichten „Grundsät-
ze zur Bewertung der Auswirkungen von 
Bauprodukten auf Boden und Grundwas-
ser“ Bezug auf die neuen Geringfügigkeits-
schwellen der LAWA nehmen, wurde die-
sem Vorgehen industrieseitig einstimmig 
widersprochen. Trotzdem wurde das No-
tifizierungsverfahren im Jahr 2008 abge-
schlossen. Die Endfassungen der Grund-
sätze Teil I und Teil II (Beton und Beton-
ausgangsstoffe) können im Internet über 
das „Technical Regulations Information 
System (TRIS)“ der Europäischen Kom-
mission abgerufen werden.

Die neuen GFS-Werte und -Parameter und 
die damit verbundenen erheblichen Herab-
setzungen der zulässigen Freisetzungsra-
ten werden von der betroffenen Baupraxis 
weiterhin nachdrücklich abgelehnt. Dies 
gilt insbesondere für Werte, die unterhalb 
der Grenzwerte der Trinkwasserverord-
nung liegen. Aus Sicht der Industrie hat die 
LAWA nicht den erforderlichen Nachweis 
erbracht, dass eine derart weitgehende Vor-
sorge, die für die Baupraxis eine erhebliche 
Einschränkung darstellen könnte, notwen-
dig ist. Hinzu kommt, dass die neuen GFS-
Werte, die bislang lediglich Empfehlungen 
der LAWA für nachgeschaltete Behörden 
darstellen, z. B. im § 48 des Entwurfs zum 
Wasserhaushaltsgesetz enthalten sind und 
damit gesetzlich eingeführt würden. Der 
Bundesverband „Baustoffe – Steine und 
Erden e. V.“ hat zum § 48 ein Rechtsgut-
achten in Auftrag gegeben, das zu dem 
Schluss kommt: „Nicht die GFS-Ableitung 
selbst ist verfassungswidrig, weil sie an ein 

ideales und utopisches Reinheitsgebot für 
Grundwasser schlechthin anknüpft, wohl 
aber eine Emissionsbegrenzung, die auf  
diese Weise den real erreichbaren und 
durchsetzbaren Grundwasserschutz dras-
tisch übergewichtet“.

Zementgebundene 
Werkstoffe im  
Trinkwasserbereich 

Europäisches Zulassungssystem 
für Bauprodukte in Kontakt mit 
Trinkwasser (EAS)
Aufgrund der großen Bedeutung einer ein-
wandfreien Trinkwasserversorgung wer-
den an alle Werkstoffe, die in Kontakt mit 
Trinkwasser kommen, strenge hygienische 
Anforderungen gestellt. Die europäische 
Trinkwasserverordnung legt für alle Mit-
gliedsstaaten die Mindestanforderungen 
fest. Deshalb war es naheliegend, auch die 
Anforderungen an Werkstoffe in Kontakt 
mit Trinkwasser europäisch zu harmoni-
sieren. Dazu arbeiteten in der Zeit von 1999 
bis 2004 von den Mitgliedsstaaten autori-
sierte Trinkwasserhygieniker in der soge-
nannten „Regulators Group for Construc-
tion Products in Contact with Drinking 
Water (RG-CPDW)“ an einem einheit-
lichen europäischen Zulassungssystem 
„European Acceptance Scheme“ (EAS). 
Das EAS sollte für alle Werkstoffe gelten, 
die in Kontakt mit Trinkwasser kommen, 
und gewährleisten, dass einerseits die vor-
handen Verbraucherschutzniveaus erhalten 
bleiben und andererseits alle bewährten 
Werkstoffe weiterhin ohne Einschränkung 
eingesetzt werden können.

Die Aktivitäten der RG-CPDW wurde im 
Jahr 2004 gestoppt, da durch die EU-Kom-
mission festgestellt wurde, dass es keine 
rechtliche Basis für diese Gruppe gibt. Des-
halb wurde die Regulatorengruppe in eine 
Expertengruppe umgestuft, die keine Re-
gelungs- oder Entscheidungsbefugnis be-
sitzt, sondern lediglich die Kommission be-
raten soll. Weiterhin wurde klargestellt, 
dass die europäische Bauproduktenrichtli-
nie nur Bauprodukte erfasst, die einer har-
monisierten technischen Spezifikation ent-
sprechen, und dass die Anforderungen an 
diese Produkte den einzelnen Mitglieds-
staaten überlassen bleiben. Damit ist ledig-
lich eine Harmonisierung der Prüfverfah-
ren für Bauprodukte in Kontakt mit Trink-
wasser möglich.

Zementgebundene Werkstoffe haben sich 
in allen Bereichen der Trinkwasserversor-
gung seit Jahrzehnten bewährt (Bild VI-8). 
Deshalb hat das CEN/TC 104 „Beton und 

Bild VI-8: Innenansicht eines Trinkwasserbehälters aus Beton
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zugehörige Produkte“ eine Liste bewährter 
Bestandteile „Approved Constituent List 
(ACL)“ erstellt, die ohne Prüfung für die 
Herstellung von Betonen mit Trinkwasser-
kontakt eingesetzt werden können. Diese 
ACL beinhaltet eine Zusammenstellung 
von Bestandteilen, wie zum Beispiel Ze-
mente, Gesteinskörnungen, Betonzusatz-
stoffe, Betonzusatzmittel usw., die tradi-
tionell im Trinkwasserbereich eingesetzt 
werden und in mindestens einem EU-Mit-
gliedsstaat für diesen Zweck zugelassen 
sind. Ziel des ACL-Konzeptes ist es, den 
erforderlichen Prüfumfang für Baupro-
dukte in Kontakt mit Trinkwasser auf das 
tatsächlich notwendige Maß zu begrenzen. 

Die EU-Kommission hat dem Konzept der 
ACL zugestimmt. Anschließend wurde sie 
gemeinsam mit ähnlichen Listen für Kunst-
stoffe (Positivliste) und für Metalle (Zu-
sammensetzungsliste) in einem Kommis-
sionspapier zusammengefasst und dem 
„Ständigen Ausschuss für das Bauwesen 
(SCC)“ zur Information zugestellt. Wel-
chen Stellenwert die ACL und die weiteren 
Listen zukünftig einnehmen werden und 
welches Komitee über diese Listen ent-
scheidet, ist nicht abzusehen. Zurzeit bera-
ten Trinkwasserregulatoren aus Frankreich, 
Großbritannien, den Niederlanden und 
Deutschland in der sogenannten „4 Mem-
ber-States-Group“ darüber, wie die Arbei-
ten an dem EAS weitergeführt werden kön-
nen.

Aus Sicht des Forschungsinstituts sollte 
das ACL-Konzept weiter verfolgt werden, 
da es eine gute Basis für die zukünftigen 
Arbeiten im Trinkwasserbereich darstellt. 
Außerdem könnte dieses Konzept als Mo-
dell für die Erstellung von Kriterien zur 
Einstufung als WT-Prozedur bei den Ar-
beiten des CEN/TC 351 – Emission regu-
lierter gefährlicher Substanzen in Raum-
luft, Boden, Oberflächenwasser und Grund-
wasser – dienen.

DVGW-Arbeitsblatt W 347
Das Arbeitsblatt W 347 „Hygienische An-
forderungen an zementgebundene Werk-
stoffe im Trinkwasserbereich – Prüfung 
und Bewertung“ der Deutschen Vereini-
gung des Gas- und Wasserfaches e. V. 
(DVGW) wurde bereits in den letzten Tä-
tigkeitsberichten ausführlich vorgestellt 
und diskutiert. Das Arbeitsblatt legt die hy-
gienischen Anforderungen an zementge-
bundene Werkstoffe fest, die direkt oder 
indirekt in Kontakt mit Trinkwasser oder 
Rohwasser für die Trinkwassergewinnung 
kommen. Mit der Ausgabe Mai 2006 des 
Arbeitsblattes W 347 wurden Anpassungen 
an den Stand der Technik und die rele-

vanten europäischen Testmethoden vorge-
nommen. Im Berichtszeitraum haben sich 
keine wesentlichen Änderungen des Ar-
beitsblattes ergeben. Allerdings wurde über 
die Aufnahme neuer Stoffe in die Positiv-
liste diskutiert. Dazu ist vorgesehen, dass 
diese Liste zukünftig jährlich durch den 
DVGW-Projektkreis 3.4.12 „W 347“ dis-
kutiert wird und die ergänzte Liste aktuell 
im Internet veröffentlicht wird. Außerdem 
verfolgt der Projektkreis intensiv die euro-
päischen Aktivitäten im Trinkwasserbe-
reich. Da die europäischen Arbeiten vor-
aussichtlich noch eine geraume Zeit benö-
tigen, bildet die Ausgabe Mai 2006 des Ar-
beitsblattes W 347 in den kommenden 
Jahren weiterhin eine solide Grundlage für 
die Bewertung hygienischer Eigenschaften 
zementgebundener Werkstoffe im Trink-
wasserbereich.

Nachhaltiges Bauen  
mit Beton 

In einer nachhaltigen Entwicklung werden 
die Bedürfnisse der gegenwärtigen Gene-
ration zufrieden gestellt, ohne die Lebens-
chancen künftiger Generationen zu gefähr-
den. Diesem Leitbild folgt das Bauwesen, 
wenn funktionsgerechte Bauwerke mit ge-
ringen Kosten und geringen Belastungen 
für die Umwelt erstellt und auf Dauer ge-
nutzt werden.

Deutsches Gütesiegel 
Nachhaltiges Bauen
In Deutschland wurde ein Gütesiegel zum 
nachhaltigen Bauen vom Bundesministe-
rium für Verkehr, Bauwesen und Stadtent-
wicklung (BMVBS) gemeinsam mit der 
Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen (DGNB) entwickelt. Nachhaltigkeit 
soll damit im Bauwesen künftig messbar 
sein. Grundlage der Bewertung ist dabei 
prinzipiell der Lebenszyklus des Bauwerks 

von der Baustoffherstellung und der Er-
richtung des Bauwerks über seine Nutzung 
bis hin zum Abriss. Die zugrundeliegenden 
Kriterien wurden unter Beteiligung des 
Bundesverbandes Baustoffe, Steine und Er-
den und des VDZ am Runden Tisch Nach-
haltiges Bauen des BMVBS diskutiert.

Ökologische, ökonomische und soziale  
Kriterien werden in der Gesamtbewertung 
gleichermaßen berücksichtigt (Bild VI-9). 
Ein ökologisches Kriterium ist beispiels-
weise der Beitrag des Bauwerks zum Treib-
hauseffekt auf Grund seiner Herstellung 
und Nutzung. Der zentrale ökonomische 
Maßstab sind die Lebenszykluskosten, die 
neben den Erstellungskosten insbesondere 
auch Betriebs- und Instandhaltungskosten 
enthalten. Die soziokulturellen Kriterien 
berücksichtigen u. a. die Einflüsse des Bau-
werks auf die Gesundheit und Behaglich-
keit seiner Nutzer. Über diese drei Dimen-
sionen der Nachhaltigkeit hinaus geht  die 
technische Qualität des Bauwerks in die 
Bewertung beispielsweise über die Be-
trachtung des Brand- und Schallschutzes 
ein. Auch die Prozessqualität wird, wenn 
auch in geringerem Umfang, durch Krite-
rien wie z. B. die Durchführung einer in-
tegralen Planung berücksichtigt. Am Ende 
steht eine Gesamtnote, die in Teilnoten 
ökologische, ökonomische und soziokul-
turelle Belange berücksichtigt und gleich-
zeitig die technische und planerische Leis-
tung bewertet. Ergänzend wird die Stand-
ortqualität eines Gebäudes erfasst. Dieser 
Aspekt geht aber nicht in die Gesamtnote 
ein. Eine Ausführung des Siegels in Gold, 
Silber und Bronze verdeutlicht die Bewer-
tung auch optisch.

Die DGNB will die Bewertung der Bau-
werke durch entsprechend geschulte Audi-
toren umsetzen. Zunächst sind die Zertifi-
zierungen auf neu errichtete Büro- und Ver-

Bild VI-9: Aufbau des Bewertungssystems zum Deutschen Gütesiegel Nachhaltiges Bauen 
mit dem Anteil an der Bewertung der Qualitäten an der Gesamtnote
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waltungsgebäude beschränkt. In Pilotpro-
jekten wurde die Praxistauglichkeit des 
Systems untersucht. Die DGNB plant, das 
Deutsche Gütesiegel Nachhaltiges Bauen 
auch im Ausland zu etablieren und dort in 
den Wettbewerb mit schon existierenden 
Gütesiegeln zu treten. 

Normung zum nachhaltigen Bauen 
Die europäische Normungsorganisation 
CEN möchte aufbauend auf Arbeiten von 
ISO klare Vorgaben zur Umsetzung der 
Nachhaltigkeit im europäischen Bauwesen 
schaffen. In dem ersten von vier Rahmen-
dokumenten sollen künftig die allgemei-
nen Prinzipien zur Beschreibung von Bau-
werken vor dem Hintergrund der Nachhal-

te und der großen eingesetzten Mengen an 
Baumaterial eine herausragende Stellung 
im Bauwesen ein. Deswegen sind die Ent-
wicklung von Regeln und technischen 
Empfehlungen hier von besonderer Bedeu-
tung. Der Deutsche Ausschuss für Stahl-
beton (DAfStb) bereitet daher „Grundsät-
ze zum nachhaltigen Bauen mit Beton 
(GrunaBau)“ vor. Zu deren Entwicklung 
hat der DAfStb ein Verbundvorhaben in-
itiiert, das vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) gefördert 
wird und in dem durch das Forschungsin-
stitut federführend die Potenziale des Se-
kundärstoffeinsatzes in der Zement- und 
Betonherstellung untersucht werden.

Ökologische Baustoffprofile 
Angaben zu den mit der Baustoffherstel-
lung verbundene Umweltwirkungen wer-
den im Vorhaben des DAfStb benötigt, um 
sie in eine Berechnung der Nachhaltig-
keitsindikatoren eines Gebäudes einfließen 
zu lassen. Auch das BMVBS legt seinen 
Nachhaltigkeitsbewertungen entspre-
chende Daten zu Grunde. Ökologische 
Baustoffprofile fassen die mit der Herstel-
lung eines Baustoffs verbundenen Umwelt-
wirkungen zusammen und stellen sie für 
solche Berechnungen bereit. 

In dem aktualisierten Baustoffprofil Ze-
ment werden der Beitrag zum Treib-
hauspotenzial  und die Beiträge zu ande-
ren Umweltwirkungen für einen über die 
deutsche Produktion gemittelten Zement 
dargestellt, der entsprechend den durch-
schnittlichen Anteilen von Zementklinker 
und anderen Hauptbestandteilen im Jahr 
2006 zusammengesetzt ist. Dabei wurden 
auch die Umwelteinflüsse der sogenannten 
Vorketten, z. B. auf Grund der Erzeugung 
des benötigten Stroms, berücksichtigt. Ge-
genüber der ersten Berechnung des Bau-
stoffprofils Zement vor zehn Jahren zei-
gen sich deutliche Verbesserungen (vgl.  
Tafel V-1). So hat sich der spezifische Bei-
trag zum Treibhauseffekt um 23 % und der 
Verbrauch an nicht erneuerbaren Energie-
trägern um 38 % verringert, Beiträge zu an-
deren Umweltwirkungen sanken ebenfalls 
beträchtlich. Die Minderungen spiegeln 
u. a. wider, dass in Deutschland vermehrt 
Zemente mit mehreren Hauptbestandteilen 
produziert werden, aber auch der gestiege-
ne Einsatz von Sekundärbrennstoffen be-
einflusst viele Kennwerte positiv. Die für 
Zement ermittelten Indikatoren werden als 
Basis für die Baustoffprofile von zement-
gebundenen Baustoffen wie Beton und 
darüber hinaus für die ökologischen Pro-
file von mit ihnen hergestellten Bauwer-
ken verwendet. 

tigkeit dargestellt werden. Die drei wei-
teren Teile beschäftigen sich mit den 
ökologischen, ökonomischen und sozialen 
Aspekten. Für die „ökologische Dimensi-
on“ werden zudem die Regeln zur Berech-
nung der Umweltwirkungen eines Bau-
werks und zur Erstellung einer Umweltde-
klaration für Bauprodukte beschrieben. Der 
VDZ achtet durch seine Mitarbeit im Spie-
gelgremium des DIN darauf, dass sich die 
in Deutschland etablierten und als sinnvoll 
erachteten Vorgehensweisen auch in der 
europäischen Normung wiederfinden.  

Nachhaltiges Bauen mit Beton 
Die Betonbauweise nimmt aufgrund ihrer 
Leistungsfähigkeit, ihrer Anwendungsbrei-

Bild VI-10: Neuer Kohlenstoff-Wasserstoff-Analysator mit Autosampler

Bild VI-11: Der neue Ionenchromatograph
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Mess- und Prüfverfahren 

Das Forschungsinstitut verfügt schon seit 
langem über leistungsfähige Analysetech-
niken zur Bestimmung von Haupt-, Neben- 
und Spurenelementen. Während diese 
Techniken in der Vergangenheit hauptsäch-
lich für Forschungsprojekte und zur Klä-
rung analytischer Fragestellungen dienten, 
ist das Institut heute immer stärker als 
Dienstleister für diese Analyseaufgaben ge-
fragt. Da externe Auftraggeber schnell vor-
liegende, belastbare Untersuchungsergeb-
nisse benötigen, erfordert der erhöhte 
Dienstleistungsanteil Analysetechniken, 
die neben einer hohen Qualität auch eine 
zügige Auftragsbearbeitung gewährleisten. 
Daher ist das Forschungsinstitut bestrebt, 
Analysegeräte vorzuhalten, die dem Stand 
der Technik entsprechen. So wurden im Be-

richtszeitraum ein leistungsstarker Kohlen-
stoff-Wasserstoff-Analysator und ein wei-
terer Ionenchromatograph angeschafft.

Schwerpunkt Brennstoffanalytik
Für die Zementindustrie ist durch den ste-
tig ansteigenden Einsatz von Sekundär-
brennstoffen die zuverlässige Analyse des 
Kohlen- und Wasserstoffgehalts in den 
Brennstoffen immer wichtiger geworden. 
Dies betrifft insbesondere die Bestimmung 
des biogenen Kohlenstoffanteils nach dem 
selektiven Löseverfahren sowie Heizwert-
bestimmungen. Der neu angeschaffte Koh-
lenstoff-Wasserstoff-Analysator ist mit 
einem Autosampler für 50 Proben ausge-
stattet (Bild VI-10). Dies erlaubt, den Koh-
lenstoff- und Wasserstoffgehalt verschie-
denster Proben innerhalb kürzester Zeit zu 
ermitteln. Die mit dem Gerät erzielten Wie-

derholstandardabweichungen sind sehr 
niedrig, trotz geringer Probeeinwaagen von 
nur ca. 30 mg. Außerdem ist der Analysa-
tor sehr langzeitstabil und muss nur einmal 
jährlich kalibriert werden.

Durch die vermehrte Brennstoffanaly-
tik ist auch die Anzahl der Fluor-, Chlor-,  
Brom-, Iod- und Schwefelbestimmungen 
stark angestiegen. Daher wurde ein wei-
terer Ionenchromatograph (Bild VI-11) 
mit Autosampler angeschafft. Dies ermög- 
licht eine parallele Messung von Anionen  
und Kationen. Beide Geräte können al-
le Messaufgaben abdecken, sodass auch 
eventuelle Ausfallzeiten eines Mess- 
systems kompensiert werden können. 
Durch die neuen Analysengeräte kann die 
Prüfdauer verkürzt und der Probendurch-
satz vergrößert werden. 


